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Vorbemerkung 

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität, München, als Dissertation angenom-
men. Herrn Professor Dr. Reinhart Maurach, meinem verehrten Lehrer, 
schulde ich für seine Hilfe beim Zustandekommen und für seinen wert-
vollen Rat für den Fortgang der Arbeit großen Dank, den ich an dieser 
Stelle nur unvollkommen abstatten kann. Auch der Hilfe des Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie in München, dessen Büchereibestand 
mir freundlicherweise frei zugänglich gemacht wurde, gedenke ich 
gerne. 

Die Arbeit wurde im Herbst 1963 abgeschlossen. Von der bis zur 
Drucklegung erschienenen einschlägigen Literatur konnten die wichtig-
sten Arbeiten in Anmerkungen noch berücksichtigt werden. Die Arbeit 
von JÜTgen AmbTosius, Untersuchungen zur Vorsatzabgrenzung (Luch-
terhand, Berlin 1966), konnte keine Berücksichtigung mehr finden. Diese 
Untersuchung kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, daß der Vorsatz 
aufgrund seiner vorgegebenen Finalstruktur dem Unrecht zugehört 
(S. 86 ff.) und schon dort von der Fahrlässigkeit unterscheidbar ist 
(S.95). Auf Einzelheiten kann nicht eingegangen werden, zumal sich 
die Arbeit von AmbTosius darauf beschränkt, im wesentlichen nur die 
Untersuchungen von LeTsch zur Lösung lediglich des Abgl1enzungs-
problems zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit heranzuziehen. 

KaTl-Heinz Gössel 
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§ 1 Einleitende Bemerkungen zu Ausgangspunkt und 
Gang der Darstellung1 

Wörter bezeichnen. 

Wörter bezeichnen Begriffe, Vorstellungen oder Gegenstände. 

Vorstellungen sind im Bewußtsein auftretende Bilder eines früher 
Wahrgenommenen oder eines noch-nicht-Wahrgenommenen. 

Begriffe sind seelische Gebilde eigener Art - sie stellen auch ohne 
Verbindung mit Vorstellungen klare Wissensinhalte dar: Begriffe sind 
Gedanken. Begriffe haben einen Gegenstand; die in dem Begriff zusam-
mengefaßten Merkmale des Gegenstandes bilden den Begriffsinhalt. 

Gegenstand ist jedes gestaltete Seiende; Vorstellungen, Begriffe und 
Wörter können Gegenstände sein - auch das Subjekt. 

Das Subjekt tritt den anderen Gegenständen gegenüber und stellt 
durch Vorstellungen, Begriffe und Wörter Beziehungen zwischen sich 
und den Gegenständen her - es bezeichnet sie und stellt sie sich vor. 
Das Subjekt erkennt und urteilt. 

Wissenschaft ist Erkenntnis. Die Wissenschaft bezeichnet ihre Gegell-
stände, ruft Vorstellungen dieser Gegenstände hervor, macht sie zu 
Wissensinhalten, Gedanken, und bezeichnet sie. Die Wissenschaft be-
dient sich der Wörter und der Begriffe. 

Wissenschaft wird von Wissenschaftlern getragen, von Menschen, von 
Subjekten. Daraus erklärt sich, daß verschiedene Wissenschaftler den 
gleichen Gegenstand anders bezeichnen, andere Wissensinhalte, andere 
Gedanken über diese Gegenstände haben. Da Wörter und Begriffe 
auf den Gegenstand bezogen sind, ist es aber möglich, an Hand des 
Gegenstandes zu entscheiden, ob eine Bezeichnung, ein Begriff falsch 
gewählt ist, ob der gemeinte Gegenstand bezeichnet, begriffen ist. 

Das menschliche Verhalten ist ein Gegenstand der Strafrechtswissen-
schaft. 

In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob der Begriff dieses Gegen-
standes seinen Gegenstand zutreffend bezeichnet; der Inhalt des straf-

1 Literatur: Wittgenstein (255); Hatz (92); Schischkoff (208); Lersch (138). 



14 § 1 Einleitung 

rechtlichen Begriffes soll mit dem Gegenstand des Begriffes! verglichen 
werden, und zwar am Beispiel des Begriffes der finalen Handlung. 

Dabei wird zunächst zu untersuchen sein, ob solch ein Verfahren zu-
lässig ist. Das ist es nur dann, wenn es ein denkunabhängiges Objekt 
gibt. Würde mit der Begriffsbildung zugleich der Gegenstand erschaf-
fen, so wäre es allein sinnvoll, die Zweckmäßigkeit der Begriffsbildung 
an Hand bestimmter Werte zu untersuchen. Weil der theoretische Akt 
den Gegenstand in dem Begriff entstehen ließe, müßten sich Begriffs-
inhalt und Gegenstand decken. 

Existiert aber ein denkunabhängiges Objekt, so kann der BegrifIs-
inhalt auf seine übereinstimmung mit diesem Objekt, dem Begriffs-
gegenstand, überprüft werden. In diesem Fall muß auch geklärt werden, 
wie ein Objekt erkannt werden kann. 

Die bisher angeschnittenen Probleme werfen eine Fülle schwieriger 
Fragen auf, die in einer kaum absehbaren Zahl VOn wissenschaftlichen 
Abhandlungen erörtert wurden. Eine umfassende Darstellung dieser 
Problematik würde daher eine besondere Untersuchung erfordern. Im 
Rahmen dieser Arbeit kann dieser Problemkreis nur als eine Vorfrage 
behandelt werden, deren Erörterung den Weg frei macht für das Haupt-
anliegen dieser Untersuchung: die Darstellung der Verhaltensstruktur 
und deren Bedeutung für den strafrechtlichen Handlungsbegriff. Um 
dorthin vorzudringen, können nur die wesentlichsten Fragen und die 
für den Fortgang der Arbeit wichtigsten Schriftsteller behandelt wer-
den; dabei wird es sieb. als notwendig erweisen, auch auf zusammen-
fassende Darstellungen einzugehen. 

Danach gilt es, an Hand der gefundenen Wege den Gegenstand, hier 
also das menschliche Verhalten, genau zu bestimmen: begrifflich zu 
erfassen. 

Sodann wird der in der 8trafrechtswissenschaft bereits vorzufindende 
Begriff der finalen Handlung daraufhin untersucht, inwieweit der 
Inhalt dieses Begriffes mit dem Gegenstand übereinstimmt. Hier ist 
auch auf den wissenschaftlichen Streit einzugehen; die jeweiligen Argu-
mente sind dabei ebenfalls im Hinblick auf den Vergleich des Inhalts 
des Begriffs mit dessen Gegenstand sowie im Hinblick auf die zur 
Bezeichnung des Begriffs verwendeten Wörter zu untersuchen. . 

Nachdem zuerst die Abhängigkeit des Begriffsinhalts vom Gegenstand 
festgestellt wurde, kann sodann abschließend geklärt werden, ob der 
zu untersuchende Handlungsbegriff der vorgefundenen Abhängigkeit 
entspricht. 

2. liatz (92), S. 45, 48. 



Erster Hauptteil 

§ 2 Recht und Rechtsstoff bei der Handlung 

I. Das Verhältnis der Rechtsbegriffe 
zu den durch sie umschriebenen Erscheinungen 

a) Die positivistisdlen Lehren und ihr phllosophisdler Hintergrund 

Das Recht ist ein Gegenstand der Rechtswissenschaft - das Ver-
brechen als bestimmt geartetes menschliches Verhalten ist ein Gegen-
stand des Strafrechts~ Die Frage nach der Erkenntnis dieser Gegen-
stände wird verschieden beantwortet. 

Im Rechtspositivismus wird das Recht durch und durch als Produkt 
des Gesetzgebers angesehen1; die Erkenntnis des Gegenstandes "Recht" 
ist die Erzeugung dieses Gegenstandes durch das Subjekt (bzw. die 
Subjektsmehrheit) Gesetzgeber. Als hervorragendstes Beispiel hierfür 
sei die Rechtsauffassung des Marxismus-Leninismus genannt, nach dem 
das Recht der Gesetz gewordene Wille des Volkes ist2• Danach ist das 
Recht von menschlicher Willkür abhängig; eine subjektsunabhängige 
Realität des Rechts wird verneint'. Es war somit nur konsequent, wenn 
Staatsanwalt v. Ki1'chmann zu seinem berühmten Wort von der Unwis-
senschaftlichkeit der Jurisprudenz kam: der Rechtswissenschaft fehle 
im Gegensatz zu den Naturwissenschaften das von menschlicher Will-
kür unabhängige Erkenntnisobjekt4• 

Auch andere Gegenstände der Rechtswissenschaft werden in dieser 
Weise bestimmt, z. B. das verbrecherische Handeln im Strafrecht. So 
löst KeZsen das Recht wohl am radikalsten von einer diesem unabhängig 
gegenüberstehenden Realität: für ihn gibt· es nur juristische Personen', 
alle Begriffe sind als reine Rechtsbegriffe zu bilden8• Auch Erik Wolf 

1 Welzel, Strafrechtsprobleme (248), S. 4; Arthur Kaufmann, Situation (123), 
S.138. . 

! Entwurf des Programms der SED 2. Teil, IV 2. in: Neues Deutschland 
v. 23.11.1962; vgl. dazu Arndt: "Gesetzesrecht und Richterrecht" in: NJW 63, 
S.1273ff. 

a VgI. hierzu etwa Arthur Kaufmann, Situation (123), S.138. 
4 Welzel, Strafrechtsprobleme (248), S.4. 
6 Engisch, Weltbild (59), Anm. 11 zu S, 13. 
G Vgl. Arthur Kaufmann, Situation (123), S. 14l. 
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